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Seitragsordnung

Gemäß § § der §abung de Landesanglerverbandes Brandenburg e"v.
und dem A*ikel 15 der sabung des Angrervseins wandliL e.v" werden
iährtiche Mitglidsbeitri§eerhoben. Der Umf;ang diees Rdrtes ergibt sictr
aus der Höhe des jeweilsen vom Mitgtied entrichffien fuitr.:ages.

1. Aufnahmegehühr

Sportfreunde, die ats Mitglied im Anglerverein Wandlit e.V. aufgenommen werden,
zahlen eine Gebühr in Höhe von 30,00 Euro.
Kinder und Jugendliche ohne eigenes Einkommen zahlen keine Gebühr.

1.1.

1.2.

2. Beendigung der Mitgliedschaft

Die {l*itgliedschafr irn Verein endet durch Tod, Austrttt der Aussc}rluss.
DerAustrifi ist schrifilicfr gqenüberdem voretard an sklären.
kr Au§tritt lenn nur bis zum 3t-12. des jeweiligen Jahr* erldärtusden.

3. Beitrt§e

Die Mitgliedsbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung festgelegl Sie
orientieren sich an den Festlegungen des Kreisverbandes und des Landesverbandes
e-V. Brandenburg_
Beitragserhöhungen des Kreisverbandes und des Landesverbandes e.V. Brandenburg
werden auf die Mitgtieder des Anglervereins in den betreffenden Kalenderjahren
umgelegt.

Beitragssätze

87,00 furc
63,00 Euro

24,ü0 Euro

4. Versicherungsbeiträge

Der Versicherungsbeitrag ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Aldive Mitglieder
Passive Mitglieder
Kirder bis zur
Vollendung des 17. Lebensiahres

*
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5. Mitgliedsbüeher

Die Bearbeitungsgebühr bei verlust und Ersata eines Mitgliedsbuches
beträgt 25,00 Euro.
Bei Neueintritten sind dieKosten fiirdas Mftgliedsbuctr in der
Aufnahmqebühr enthalten.

6. Kassierung

Die jährlichen Mitgliedsbeiträge, sowie die tkhngebühr des AV WandliE e.V., sind
ausschließlich per Überweisung bis spätestens 01.03. eines jeden Jahres auf das
Beitrag§konto des Vereines zu üherureisen. Die Zahlung der Beiträge kann ab
O1 "1 0.des laufenden Jahres erfelgen.

SIIte der Zahlungrseirqang bi* s@eterxs 01.S3. eins !e&r Jahre *icfrt an
verzeichnen sein, werden zusääi*tre Kmten in Recfmurg gestelll

1- Zahlu*giserinnerung = 2,5S Euro
2. Zahlungrserinneru*S = 5,$ü Euru

7. Urnlage

Eine Umlage kann entspreche*d der Notrrendigkeitfür de* Verein durch den
Vorstand beschlossen werden.

8. lnkrafüreten

Die Beitragsordnung tritt am 27-ü2,ZilZZ in Krafr.
Gleichzeitig tritt die Beitragsordnung vom Zl.üZ"Z}c4außer Krafr
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